
                Stuttgarter Kulturfahrten 
 
Vorschau - Reisen und Fahrten 2026 
                            ( Stand 25.10.25 ) 
 
 
Wir veranstalten Special-Interest und Ad Hoc Gruppenreisen  für Organisationen, Firmen, 
Vereine + Freundeskreise – alle Programme „tailormade“ und nach Maßgabe der Kunden.   
Ebenfalls veranstalten wir publizierte KULTURREISEN zu  Geschichte, Kultur und Kunst,  
zu Musik und Theater, Museen, zu NATUR, Lebensstil und sozialen Themen.   
Besonders wichtig sind uns die Umwelt und Nachhaltigkeit. 
 
Unser Reisekalender wird sukzessive fortgeschrieben und aktualisiert  -   
die ausführlichen Programme senden wir Ihnen gerne per email oder per Post. 
 
Aus aktuellem Anlaß können noch Reisen, und vor allem Tagesfahrten hinzukommen. 
   
 
23.2.  Morgestraich – vorwärts, marrsch !    Fastnacht in Basel.       Bus  
 
25.3.  Mandelblüte in der Vorderpfalz  - `von Landau zur Weinstraße.      Bus 
 
21.-28.3. Cabo Verde  - Sonne und Wärme im Winter : Die Inseln Santiago, 

Sao Antao und Sao Vicente, Strände, Musik und Cesária Évora !       Flug 
 
24.-30.4. Frühling an der Cote d’Azur :  Exotische Gärten in Menton, Villa Rothschild,  

Nizza, Impressionisten, Lériden, Esterel, Cassis und die Calanques.      Flug  
 
10.5.  Konzert am Muttertag in Schwetzingen -  Das Armida Quartett : 

Lob des Widerstands.   Werke von Mozart, Kurtág und Beethoven.         Bus     
 
16.-22.5. Schweden – das Inga Lindström Land : Vom Mälarsee nach Sörmland, 
  Trosa - Pippi Langstrumpf - Nyköping – Oxelösund. Genuß im Schloß.     Flug 
      
5.-10.6. Das Musikfestival in Naantali -  TURKU historisch und Gourmet-Erlebnis 

in Mustionlinna - Schären und Archipelago – die Aland-Inseln.  Flug 
 :   
12.6.  Oberkochen -  Carl Zeiss, Voith, Köhlerplatten, der weiße Kocher.      Bus 
 
21.-27.6. Schottland :  Shetland -  Vogelklippen und Brutkolonien,  die Orkneys – 

Steinkreise, Prähistorie, Scapa Flow,  Skye – Maritimes + Mythos.        Flug 
 
11.-17.7. Natur im Atlantik - die Faröer – dramatische, mystische Landschaften,  

Wikinger, Sagen und Balladen,  Wale und Vulkane.         Flug 
 
22.-28.7. OULU – Kulturhauptstadt Europas  und Weiße Nächte in Finnland :   
  Das berühmte Kuhmo Kammermusik-Festival !    

Seen, Strände, Wälder und Stille, Bären und Pioniere.       Flug 
 

 
                   bitte wenden >> 
 



 
26.-27.7. Bregenzer Festspiele  -  „La Traviata“  auf der Seebühne. 
  Schiffahrt,  Graf Zeppelin,  sehr gute Essen, feine Weine.   Bus 
 
1.-2.8.  Bregenz - „La Traviata“,        „       „         „         „        „     .   Bus 
 
2.-3.8.  Bregenz - „La Traviata“,        „       „         „         „        “     .   Bus      
    
16.-17.8. Bregenz - „La Traviata“,        „       „         „         „        “     .   Bus 
 
23.-29.8. Perlen des Baltikum : Die Insel Saarema und die Hauptstadt Tallin –   

Natur, Geschichte und Kunst, von Ritterorden, Gütern und Klöstern bis  
zum „lifestyle“ Im modernen Staat.      Flug 

 
6.9.  The Royal Academy of Music - Konzert in der Abteikirche Neresheim.   Bus 
 
12.-16.9. Goldener Herbst in Graz und der Steiermark :  Kultur der Südalpen,  

Kunst und Historie, dazu Kürbiskern, Schilcherwein und Lippizzaner.      Flug 
 
1.10.  Jugendstil in Darmstadt -  Mathildenhöhe und die Strata Montana. Bus 
    
3.-9.10. Portugal :  Portwein und Azuleios in Porto -  Tradition an der Universität   

in Coimbra -  Nazaré am Wellenschlag des Atlantik – und LISSABON,  
einst maritime Weltmetropole.  Erleben Sie Fado, Nostalgie und Wandel.          
           Flug 

 
11.11.  Zur Martinsgans – Bräuche im Stauferland und „schwäbisch Nazareth“.   Bus 
 
26.11.-3.12. Ägypten – Megametropole Kairo und Kreuzfahrt auf dem Nil, von den 

Tempeln und Königsgräbern in Luxor bis zum Staudamm von Assuan.     
Pharaonen, Pyramiden, das NEUE Grand Museum, Kopten und Basare. 

Flug 
 
6.12.  Adventskonzert in ULM,  Brot und Kunst - spannende Historie !  Bus 
 
12.-15.12. Advent in Stockholm - erleben Sie das Santa Lucia Fest  !!  
  Regina Maris, Historie und Schiffahrt.   Konzert, Kerzenschein  

und heimelige Wärme, Stil und Design  in Skandinavien.        Flug 
 
29.12.-2.1. Silvesterreise      ( Näheres im Juli 2026 )  
 
 
 
 
 
Aus gegebenem Anlass können evtl. noch weitere Reisen, vor allem Tagesfahrten,  
hinzukommen.        Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. 
Weitere Informationen und Details gerne auch per Telefon. 
 
 
 

Stuttgarter Kulturfahrten    Tel.  07172  914 1241 
 

Strauben 1,   73547  Lorch        info@stuttgarter-kulturfahrten.de 

mailto:info@stuttgarter-kulturfahrten.de


Allgemeine Reisebedingungen der Stuttgarter Kulturfahrten 
 

Die Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Regelungen. Abweichungen in den jeweiligen Reisebeschreibungen oder Kataloghinweisen 
haben Vorrang. 

1. Anmeldung und Bestätigung 
Mit ihrer Anmeldung bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Dieser Vertrag wird mit unserer schriftlichen 
Bestätigung für uns verbindlich. 

2. Bezahlung 
Für Reisen von mehr als einem Tag wird bei Vertragsabschluss gegen Aushändigung des Sicherungsscheins eine Anzahlung in Hohe von 
20% des Reisepreises pro Person fällig. Der Reisepreis ist ohne weitere Aufforderung – jedoch nicht vor Aushändigung des 
Sicherungsscheins – bis spätestens 4 Wochen vor Reisebeginn zu bezahlen.  

3. Preis- und Leistungsänderungen 
Es bleibt uns vorbehalten, von uns ausgeschriebene Preise im Falle einer nach Zustandekommen des Reisevertrages uns gegenüber 
eingetretenen Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse in dem Umfang zu ändern, wie sich deren Erhöhung des Anteils 
der Beförderung, Abgaben oder Wechselkurse im Zeitpunkt des Vertragsschlusses pro Person auf den Reisepreis auswirken. Bei 
Erhöhung der Beförderungskosten werden die gegenüber uns vom jeweiligen Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 
geforderten zusätzlichen Kosten an Sie weiterberechnet. Eine Reisepreiserhöhung ist nur zulässig, falls zwischen Vertragsschluss und 
vereinbartem Reisebeginn mehr als vier Monate liegen. Eine Reisepreiserhöhung kann von uns nur bis zum 21. Tag vor dem 
vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. Wir können – falls erforderlich – einzelne Reiseleistungen auch nach Vertragsabschluss 
ändern, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen.  

4. Rücktritt des Kunden, Umbuchung, Ersatzteilnehmer 
Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Wir empfehlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Treten Sie vor 
Reiseantritt vom Vertrag zurück, werden Ihnen  bis 121 Tage  vor dem Abreisetermin keine Stornogebühren (pauschalierte 
Entschädigung) berechnet, sondern lediglich eine Bearbeitungsgebühr von € 50,-- pro Person, ggf. zuzüglich der Kosten für bereits 
vorausbezahlte Flüge, abzüglich dabei evtl. erstattbarer taxes/Gebühren.  
Stornokosten: 
ab 120 Tage bis zum 61. Tag vor Reisebeginn 25 % des Reisepreises,  ab 60 Tage bis zum 31. Tag vor Reisebeginn 35 % des 
Reisepreises, 
ab 30 Tage bis zum 16. Tag vor Reisebeginn 45 % des Reisepreises,  ab 15 Tage bis zum 9. Tag vor Reisebeginn 65 % des Reisepreises, 
ab 8. Tag bis zum 4. Tag vor Reisebeginn 85 % des Reisepreises, ab 3 Tage vor Reisebeginn oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des 
Reisepreises. 
Bei einigen Reisen gelten hiervon abweichende  Stornokosten, dies ist dann in der jeweiligen Reisebeschreibung vermerkt. 
Bei Tagesfahrten und Tagesveranstaltungen entstehen folgende Stornogebühren: 
Ab 14 Tage vor der Fahrt 30 %, ab 7 Tage vor der Fahrt 50 %, ab 2 Tagen vor der Fahrt oder bei Nichterscheinen 100 % des Fahrt- oder 
Eintrittspreises. 
Wir behalten uns vor, bei Stornierung von Theater-, Konzert- und sonstigen Veranstaltungsreisen, deren Bestandteil auch die 
Eintrittskarte für das Theater, Konzert oder die sonstige Veranstaltung ist, eine von den vorstehenden Pauschalsätzen abweichende, 
höhere Entschädigung im Einzelfall nachzuweisen und zu verlangen. 
Sollen auf Ihren Wunsch nach Buchung der Reise Veränderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes, des 
Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart etc. vorgenommen werden, so entstehen uns oftmals die gleichen Kosten wie bei 
einem Rücktritt ihrerseits vor Reisebeginn. Wir stellen Ihnen die Kosten daher in gleicher Hohe in Rechnung, wie sie sich zum 
Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktritt ergeben hätten. 
Bis zum Reisebeginn können sie verlangen, dass statt Ihrer ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Wir 
können dem Eintritt eines Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder wenn seine 
Teilnahme gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Anordnungen entgegensteht. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet er und 
Sie für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten ggf. entstehenden Mehrkosten.  

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen nicht  in Anspruch, werden wir uns 
bemühen, dass die Leistungsträger etwa ersparte Aufwendungen an Sie erstatten. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

6. Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Ist das Buchungsaufkommen für eine Reise oder Tagesfahrt zu gering, so dass die Durchführung dieser Reise/Fahrt für uns wirtschaftlich 
unzumutbar ist, können wir bei mehrtägigen Reisen bis 21 Tage vor Reiseantritt den Vertrag kündigen. Wird eine in der 
Reisebeschreibung enthaltene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, so können wir bis 14 Tage vor Reiseantritt den Vertrag kündigen. 
Tagesfahrten und Tagesveranstaltungen können wir bis 1 Woche vor Termin absagen.  Sollte eine in der Beschreibung enthaltene 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, können wir bis 4 Tage vorher absagen.  Selbstverständlich werden Sie unverzüglich 
benachrichtigt und erhalten ihre Zahlung/Anzahlung zurück. 
 
 

7. Haftungsbeschränkung 
Wir haften nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die wir als Fremdleistungen nur vermitteln (z.B. 
Veranstaltungen, Theaterbesuche), wenn diese Leistungen in unserer Leistungsbeschreibung oder der Reisebestätigung unter Angabe des 
vermittelten Leistungsträgers so eindeutig als Fremdleistungen gekennzeichnet sind, dass diese für Sie erkennbar nicht Bestandteil 
unserer vertraglichen Reiseleistungen sind. Das gleiche gilt für die Beförderung im Linienverkehr, für die wir einen entsprechenden 
Beförderungsausweis ausstellen. 
Im Übrigen haften wir für die ordnungsgemäße Durchführung der Reise im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Bei 
Schäden, die nicht Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden sind, ist unsere Haftung auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 



ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit wir für einen Schaden allein wegen des Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich sind. 
Haftungseinschränkende oder haftungsausschließende Vorschriften, die auf internationalen Übereinkommen beruhen und auf die sich ein 
von uns eingesetzter Leistungsträger berufen kann, gelten auch zu unseren Gunsten. Soweit wir vertraglicher Luftfrachtführer sind, regelt 
sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes i. V. m. den Internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, 
Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung. Diese Abkommen beschränken i.d.R. die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder 
Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen von Gepäck. 

8. Gewährleistung 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und wird von uns keine Abhilfe innerhalb einer von Ihnen gesetzten 
angemessenen Frist geleistet, können Sie (im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen) den Reisevertrag kündigen. Sie müssen keine 
Frist zur Abhilfe setzen, wenn die Abhilfe unmöglich ist, von uns verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung durch ein 
besonderes Interesse von Ihrer Seite gerechtfertigt wird. Sie sind verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen eventuelle Schäden 
zu vermeiden oder gering zu halten. Sie sind insbesondere verpflichtet, Mängel der Reise unverzüglich anzuzeigen. Eine Minderung des 
Reisepreises  wegen eines Mangels der Reise tritt nicht ein, soweit Sie es schuldhaft unterlassen, den Mangel anzuzeigen. 

9. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nichtvertragsgemäßer Erbringung einer Reise haben sie innerhalb eines Monats nach der vorgesehenen Beendigung 
der Reise gegenüber den Stuttgarter Kulturfahrten, Strauben 1, 73547 Lorch geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist können sie 
Ansprüche nur geltend machen, wenn sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert waren. Wir empfehlen Ihnen, die 
Ansprüche schriftlich geltend zu machen. 
Ihre Gewährleistungsansprüche nach §§651c bis651f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt am Tag des vorgesehenen 
Reiseendes. Haben Sie Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem wir die Ansprüche 
zurückweisen. 

10. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 
Wir unterrichten Angehörige der Bundesrepublik  Deutschland über Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften. Angehörige anderer 
Staaten bitten wir, sich beim zuständigen Konsulat zu informieren. Die Einhaltung der Pass-, Visa-, Devisen- und 
Gesundheitsvorschriften liegen in Ihrer Verantwortung. 

11. Reiseschutz 
Versicherungen sind in unseren Reisen nicht enthalten. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung; und ggf. 
weiterer Versicherungen 
( z.B. Reisekranken- oder Reisegepäckversicherung). Sie können diese Versicherungen über uns oder bei den entsprechenden 
Versicherungen  direkt  abschließen, 
hierzu beraten wir Sie gerne. 

12. Datenschutz 
Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt. 

13. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollte eine Bestimmung des Reisevertrages, insbesondere dieser allgemeinen Reisebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und die Wirksamkeit des Reisevertrages nicht berührt. 
(Stand 04.01.2016) 

 
 


